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Kundmachung 
vom 12. Dezember 2017 

der Beschlüsse Nr. 116/2016 bis 120/2016, 
123/2016, 124/2016, 126/2016 und 128/2016 bis 
133/2016 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 3. Juni 2016 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 4. Juni 2016 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 14 die Beschlüsse Nr. 116/2016 bis 120/2016, 123/2016, 124/2016, 
126/2016 und 128/2016 bis 133/2016 des Gemeinsamen EWR-Aus-
schusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 116/2016 bis 120/2016, 123/2016, 124/2016, 126/2016 
und 128/2016 bis 131/2016 Bezug genommen wird, wird in der EWR-
Rechtssammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der 
Regierungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 116/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/129 der Kommission vom 

1. Februar 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 
hinsichtlich des Stoffs "Gereinigter halbfester Extrakt aus Humulus 
lupulus L. mit ca. 48 % Betasäuren (als Kaliumsalze)"1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0129: Durchführungsverordnung (EU) 2016/129 der Kom-

mission vom 1. Februar 2016 (ABl. L 25 vom 2.2.2016, S. 44)" 

 
1 ABl. L 25 vom 2.2.2016, S. 44. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2016/129 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommen vorliegen.1 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 117/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Da die Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates1, die in das EWR-

Abkommen aufgenommen wurde, durch die Verordnung (EG) Nr. 
470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates2 aufgehoben 
wurde, die ebenfalls in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, 
sind die Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 aus 
dem EWR-Abkommen zu streichen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird der Text von 
Nummer 14 (Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates) gestrichen. 

 
1 ABl. L 224 vom 18.8.1990, S. 1. 
2 ABl. L 152 vom 16.6.2009, S. 11. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 118/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/460 der Kommission vom 30. März 2016 

zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 
850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente 
organische Schadstoffe1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 12w (Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0460: Verordnung (EU) 2016/460 der Kommission vom 

30. März 2016 (ABl. L 80 vom 31.3.2016, S. 17)" 

 
1 ABl. L 80 vom 31.3.2016, S. 17. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/460 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 119/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/314 der Kommission vom 4. März 2016 

zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel1 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVI des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1a (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0314: Verordnung (EU) 2016/314 der Kommission vom 

4. März 2016 (ABl. L 60 vom 5.3.2016, S. 59)" 

 
1 ABl. L 60 vom 5.3.2016, S. 59. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/314 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 120/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/364 der Kommission vom 

1. Juli 2015 über die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bau-
produkten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/364 wird die Entschei-
dung 2000/147/EG der Kommission2 aufgehoben, die in das EWR-
Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen 
ist. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird wie folgt geän-
dert: 
1. Nach Nummer 1zzi (Delegierte Verordnung (EU) 2015/1959 der 

Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
 
1 ABl. L 68 vom 15.3.2016, S. 4. 
2 ABl. L 50 vom 23.2.2000, S. 14. 
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"1zzj. 32016 R 0364: Delegierte Verordnung (EU) 2016/364 der 
Kommission vom 1. Juli 2015 über die Klassifizierung des 
Brandverhaltens von Bauprodukten im Einklang mit der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 68 vom 15.3.2016, S. 4)" 

2. Der Text von Nummer 1zr (Entscheidung 2000/147/EG der Kom-
mission) wird gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2016/364 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 123/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2299 der Kommission vom 

17. November 2015 zur Änderung der Entscheidung 2009/965/EG in 
Bezug auf eine aktualisierte Liste der Parameter für die Einstufung 
der nationalen Vorschriften1 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37dc 
(Entscheidung 2009/965/EG der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32015 D 2299: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2299 der Kom-

mission vom 17. November 2015 (ABl. L 324 vom 10.12.2015, S. 15)" 

 
1 ABl. L 324 vom 10.12.2015, S. 15. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/2299 der 
Kommission in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 124/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/103 der Kommission vom 27. Januar 

2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses 
für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umwelt-
verschmutzung durch Schiffe (COSS)1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 56n 
(Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des 
Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0103: Verordnung (EU) 2016/103 der Kommission vom 

27. Januar 2016 (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 67)" 

 
1 ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 67. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/103 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 126/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2016/539 der Kommission vom 6. April 2016 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 in Bezug auf die 
Ausbildung, Prüfung und regelmässige Befähigungsüberprüfung von 
Piloten auf dem Gebiet der leistungsbasierten Navigation1 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66ne 
(Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission) folgender Gedan-
kenstrich angefügt: 
"- 32016 R 0539: Verordnung (EU) 2016/539 der Kommission vom 

6. April 2016 (ABl. L 91 vom 7.4.2016, S. 1)" 

 
1 ABl. L 91 vom 7.4.2016, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2016/539 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 128/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss (EU) 2016/397 der Kommission vom 16. März 2016 

zur Änderung des Beschlusses 2014/312/EU zur Festlegung der 
Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Innen- 
und Aussenfarben und -lacke1 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 2v (Be-
schluss 2014/312/EU der Kommission) folgender Gedankenstrich ange-
fügt: 
"- 32016 D 0397: Beschluss (EU) 2016/397 der Kommission vom 

16. März 2016 (ABl. L 73 vom 18.3.2016, S. 100)" 

 
1 ABl. L 73 vom 18.3.2016, S. 100. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses (EU) 2016/397 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 129/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/8 der Kommission vom 

5. Januar 2016 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-
Moduls 2017 über Selbstständigkeit1 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 18au 
(Durchführungsverordnung (EU) 2015/459 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"18av. 32016 R 0008: Durchführungsverordnung (EU) 2016/8 der 

Kommission vom 5. Januar 2016 zur Festlegung der technischen 
Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2017 über Selbstständigkeit (ABl. 
L 3 vom 6.1.2016, S. 35)" 

 
1 ABl. L 3 vom 6.1.2016, S. 35. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2016/8 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 130/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2015/2010 der Kommission vom 11. Novem-

ber 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1708/2005 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des 
Rates im Hinblick auf den gemeinsamen Bezugszeitraum für den 
Harmonisierten Verbraucherpreisindex1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 19v 
(Verordnung (EG) Nr. 1708/2005 der Kommission) Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32015 R 2010: Verordnung (EU) 2015/2010 der Kommission vom 

11. November 2015 (ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 1)" 

 
1 ABl. L 295 vom 12.11.2015, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 131/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2015/2003 der Kommission vom 10. Novem-

ber 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatisti-
ken zur Informationsgesellschaft1 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 28j 
(Verordnung (EU) Nr. 1196/2014 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"28k. 32015 R 2003: Verordnung (EU) 2015/2003 der Kommission vom 

10. November 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ge-
meinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft (ABl. L 294 
vom 11.11.2015, S. 32)" 

 
1 ABl. L 294 vom 11.11.2015, S. 32. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/2003 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 4. Juni 2016 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 132/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens zur Einbeziehung der Zusammenarbeit im Bereich der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit und der Massnahmen für Migranten, einschliess-
lich Migranten aus Drittländern, fortzusetzen. 

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, 
um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
zu ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 5 Abs. 5 und 13 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen 
werden die Worte "und 2015" durch die Worte ", 2015 und 2016" er-
setzt. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2016. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



28 

Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 133/2016 
vom 3. Juni 2016 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei - aus dem Gesamthaushalt der Europäischen Union 
finanzierten - Massnahmen der Union zur Umsetzung und Entwick-
lung des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen fortzusetzen. 

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, 
um diese erweiterte Zusammenarbeit mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
zu ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Art. 7 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wird wie folgt geän-
dert: 

1. In den Abs. 3 und 4 werden die Worte "in den Abs. 5 bis 10" durch 
die Worte "in diesem Artikel" ersetzt. 
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2. Folgender Absatz wird angefügt: 

"11) Die EFTA-Staaten beteiligen sich ab dem 1. Januar 2016 an 
den Massnahmen der Union zulasten der folgenden Haushaltslinie 
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haus-
haltsjahr 2016: 
- Haushaltslinie 12 02 01: ‚Umsetzung und Entwicklung des Bin-

nenmarkts für Finanzdienstleistungen‘." 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung 
gemäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft1. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2016. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 3. Juni 2016. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt 
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